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Artikel 2 
Aufhebung der Verordnung über die Bestimmung 

der Rechnungsprüfungsstelle 
für die Industrie- und Handelskammern 

Die Verordnung über die Bestimmung der Rechnungs
prüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern 
vom 18. Januar 1958 (Gy. NRW S. 33) wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 24. November 2010 

763 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Harry Kurt V 0 i g t s beI' ger 

- Gy. NRW 2010 S. 618 

Verordnung 
über die Beaufsichtigung 

der Versicherungsun ternehmen 
und der Versorgungswerke der Freien Berufe 

in Nordrhein-Westfalen 
(Versicherungsaufsichtsverordnung 

- VersAufsVO NRW) 
Vom 22. November 2010 

Auf Grund 

- des § 55 a Absatz 1 und 3 des Versicherungsaufsichts
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I 
S. 950) und des § 1 der Verordnung zur Übertragung der 
Befugnis zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Rech
nungslegung von Versicherungsunternehmen auf das 
Finanzministerium vom 7. März 1995 (Gy. NRW S. 194), 
geändert durch Artikel 134 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (Gy. NRW S. 306), im Benehmen mit der Bundesan
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

- des § 3 Absatz 2 Satz 3 und des § 4 Satz 2 des Landes
versicherungsaufsichtsgesetzes vom 20. April 1999 (Gy. 
NRW S. 154), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. November 2008 (Gy. NRW S. 696), 

wird verordnet: 

Teil! 
Berichterstattung, Prüfung, Aufsichtskosten 

§ 1 
Interner Bericht öffentlich-rechtlicher 

Versicherungsunternehmen 

Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen, die der 
Aufsicht durch das Finanzministerium unterliegen, 
haben der Aufsichtsbehörde einen internen Bericht in 
einfacher Ausfertigung entsprechend den Vorschriften 
der Versi cherungs beri eh tersta ttungs -Verordnung vom 
29. März 2006 (EGBl. I S. 622) in der jeweils geltenden 
Fassung einzureichen. 

§ 2 
Prüfungsberichte 

Für die inhaltliche Ausgestaltung der Prüfungsberichte 
zu den Jahresabschlüssen der öffentlich-rechtlichen Ver
sicherungsunternehmen, die der Aufsicht durch das 
Finanzministerium unterliegen, gilt die Prüfungsberich-

teverordnung vom 3. Juni 1998 (BGBl. I S. 1209), zuletzt 
geändert durch Artikel 13 Absatz 18 des Gesetzes vom 
25. Mai 2009 (EGBl. I S. 1102), entsprechend. 

§ 3 

Interner Bericht und Prüfung kleinerer 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

(1) Kleinere Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit im 
Sinne des § 53 Absatz 1 Satz 1 des Versicherungsauf
sichtsgesetzes, die der Aufsicht durch die Bezirksregie
rungen unterliegen und nicht gemäß § 157 ades Versiche
rungsaufsichtsgesetzes von der laufenden Aufsicht 
freigestellt sind, haben den nach der Versicherungsunter
nehmens-Rechnungslegungsverordnung vom 8. Novem
ber 1994 (BGBl. I S. 3378) in der jeweils geltenden Fas
sung aufzustellenden Jahresabschluss einzureichen. 

(2) Der Jahresabschluss nach Absatz 1 ist zusammen mit 
den gemäß Erlass des Finanzministeriums zu erstellen
den Formblättern und Nachweisungen in einfacher Aus
fertigung einen Monat nach der Mitglieder- oder Mitglie
dervertreterversammlung, spätestens neun Monate nach 
Schluss des Geschäftsjahres, der zuständigen i\ufsichts
behörde einzureichen. 

§4 

Versicherungsaufsichtskosten 

(1) Die Kosten für die Versicherungsaufsicht nach § 1 
und § 3 des Landesversicherungsaufsichtsgesetzes tragen 
die beaufsichtigten Einrichtungen durch Entrichtung 
von Gebühren. Zu den Kosten gehören auch die Kosten, 
die durch eine Heranziehung von Prüfern nach § 10 
Absatz 3 Nummer 4 entstanden sind. 

(2) Der Gesamtbetrag der Gebühren soll neun Zehntel 
der jährlichen Kosten nach § 10 betragen. Die Höhe der 
Gebühr der einzelnen beaufsichtigten Einrichtung 
bemisst sich nach ihrem Anteil an den verdienten Brutto
Beiträgen aller beaufsichtigten Einrichtungen. Die 
Gebühr darf ein Tausendstel der jährlichen verdienten 
Brutto-Beiträge nicht überschreIten. Die Aufsichtsbe
hörde setzt die Gebühren jährlich nachträglich fest. 

Teil 2 
Versorgungswerke 

§5 

Grundlagen des Geschäftsbetriebs 

(1) Die Versorgungswerke werden auf der Grundlage 
ihres Geschäftsplans und ihrer Satzung zur Erfüllung 
ihres gesetzlichen Auftrags tätig. Sie dürfen nur solche 
Geschäfte betreiben. die hiermit in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen. 

(2) Vor Aufnahme des Geschäftsbetriebs ist der 
Geschäftsplan der Aufsichtsbehörde einzureichen. Der 
Geschäftsplan enthält vollständige Angaben über: 

1. die Grundsätze für die Berechnung ausreichender 
mathematischer Rückstellungen einschließlich der 
verwendeten Rechnungsgrundlagen und mathemati
schen Formeln, 

2. die Maßnahmen, mit denen die Erfüllung der Ver
pflichtungen gegenüber den Mitgliedern dauerhaft 
sichergestellt wird, 

3. Verträge, durch die die Bestandsverwaltung, die Leis
tungsbearbeitung, das Rechnungswesen, die Vermö
gensanlage oder die Vermögensverwaltung ganz oder 
zu einem wesentlichen Teil einem anderen Unterneh
men auf Dauer übertragen werden; derartige Verträge 
sind der Aufsichtsbehörde vorzulegen, 

4. eine beabsichtigte Rückversicherung, 

5. die Bildung einer Rücklage zur Deckung eines außer
gewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb, 
über die Beträge, die hierfür jährlich zurückzulegen 
sind, und darüber, welchen Mindestbetrag diese Rück
lage erreichen sollte. 
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